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§ 28 StFWG Wahlbestatigung

StFWG - Steiermarkisches Feuerwehrgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.09.2025

Die Wahl der/des FwKdt und der/des FwKdtStv sowie die Ernennung oder Wahl der/des Btfkdt und der/des BtfKdtStv
bedarf der Bestatigung der Blrgermeisterin/des Blrgermeisters. Die Wahl der/des BFwKdt, der/des BFwKdtStv sowie
der/des AFwKdt bedarf der Bestatigung der Bezirksverwaltungsbehoérde. Die Wahl der/des LFwKdt und der/des
LFwKdtStv bedarf der Bestatigung der Landesregierung. Die Bestatigung darf nur versagt werden, wenn die Gewahlten
die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erbringen oder die Wahl nicht rechtmaRig durchgefihrt wurde. Wird die
Bestatigung binnen drei Wochen nicht versagt, so gilt mit Ablauf dieser Frist die Bestatigung als erteilt. Mit der
Bestatigung oder dem Ablauf der Frist erlischt die Funktionsperiode der bisherigen Kommandantin/des bisherigen
Kommandanten und der Kommandantstellvertreterin/des Kommandantstellvertreters und es beginnt die

Funktionsperiode der Neugewahlten.

In Kraft seit 18.02.2012 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 28 StFWG Wahlbestätigung
	StFWG - Steiermärkisches Feuerwehrgesetz


